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Aus all diesen Gründen beschließt der Ministerrat der j 
Deutschen Demokratischen Republik in Überein- I 
Stimmung mit dem Beschluß des Politischen Beratenden 
Ausschusses der Staaten des Warschauer Vertrages zur 
Sicherung des europäischen Friedens, zum Schutze der 
Deutschen Demokratischen Republik und im Interesse 
der Sicherheit der Staaten des sozialistischen Lagers 
folgende Maßnahmen:

Zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der 
revanchistischen und militaristischen Kräfte West
deutschlands und Westberlins wird eine solche Kontrolle 
an den Grenzen der Deutschen Demokratischen Repu
blik einschließlich der Grenze zu den Westsektoren von 
Groß-Berlin eingeführt, wie sie an den Grenzen jedes 
souveränen Staates üblich ist Es ist an den West
berliner Grenzen eine verläßliche Bewachung und eine 
wirksame Kontrolle zu gewährleisten, um der Wühl
tätigkeit den Weg zu verlegen. Diese Grenzen dürfen 
von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik 
nur noch mit besonderer Genehmigung passiert werden. 
Solange Westberlin nicht in eine entmilitarisierte neu
trale Freie Stadt verwandelt ist, bedürfen Bürger der 
Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik für 
das Überschreiten der Grenzen nach Westberlin einer 
besonderen Bescheinigung. Der Besuch von friedlichen 
Bürgern Westberlins in der Hauptstadt der Deutschen 
Demokratischen Republik (das demokratische Berlin) ist 
unter Vorlage des Westberliner Personalausweises mög
lich. Revanchepolitikern und Agenten des westdeutschen 
Militarismus ist das Betreten der Hauptstadt der DDR 
(demokratisches Berlin) nicht erlaubt Für den Besuch

von Bürgern der westdeutschen Bundesrepublik im 
demokratischen Berlin bleiben die bisherigen Kontrolle 
bestimmungen in Kraft. Die Einreise von Bürgern ande
rer Staaten in die Hauptstadt der Deutschen Demokra
tischen Republik wird von diesen Bestimmungen nicht 
berührt

Für Reisen von Bürgern Westberlins über die Ver
bindungswege der Deutschen Demokratischen Republik 
ins Ausland gelten die bisherigen Bestimmungen weiter.

Für den Transitverkehr zwischen Westberlin und 
Westdeutschland durch die Deutsche Demokratische 
Republik wird an den bisherigen Bestimmungen durch 
diesen Beschluß nichts geändert

Der Minister des Innern, der Minister für Verkehrs
wesen und der Oberbürgermeister von Groß-Berlin 
werden beauftragt, die notwendigen Ausführungs
bestimmungen zu erlassen.

Dieser Beschluß über Maßnahmen zur Sicherung des 
Friedens, zum Schutze der Deutschen Demokratischen 
Republik, insbesondere ihrer Hauptstadt Berlin, und 
zur Gewährleistung der Sicherheit anderer sozialisti
scher Staaten bleibt bis zum Abschluß eines deutschen 
Friedensvertrages in Kraft

Dieser Beschluß tritt am 13. August 1961 in Kraft

Berlin, den 12. August 1961

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Bekanntmachung
des Ministeriums des Innern der Deutschen Demokratischen Republik

Auf Grund des Beschlusses der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik vom 12. August 1961 
erläßt der Minister des Innern mit sofortiger Wirkung 
folgende Anweisung:
1. Im Straßenverkehr für Kraftfahrzeuge und andere 

Fahrzeuge sowie Fußgänger zwischen Westberlin 
und dem demokratischen Berlin bleiben folgende 
Übergänge geöffnet:
Kopenhagener Straße
Wollankstraße
Bomholmer Straße
Brunnenstraße
Chausseestraße
Brandenburger Tor
Friedrichstraße
Heinrich-Heine-Straße
Oberbaumbrücke
Puschkin-Allee
Elsenstraße
Sonnenallee
Rudower Straße

2. Bürger der' Deutschen Demokratischen Republik 
einschließlich der Bürger der Hauptstadt der Deut
schen Demokratischen Republik (des demokrati
schen Berlin) benötigen für den Besuch von West
berlin eine Genehmigung ihres zuständigen Volks
polizei-Kreisamtes bzw. ihrer zuständigen Volks
polizei-Inspektion.

Uber die Ausgabe solcher Genehmigungen erfolgt 
eine besondere Bekanntmachung.

3. Friedliche Bürger von Westberlin können unter 
Vorlage ihres Westberliner Personalausweises die 
Übergangsstellen zum demokratischen Berlin pas
sieren.

4. Einwohner Westdeutschlands erhalten an den vier 
Ausgabestellen Wollankstraße, Brandenburger Tor, 
Elsenstraße, Bahnhof Friedrichstraße unter Vorlage 
ihrer Personaldokumente (Personalausweis oder 
Reisepaß) wie bisher Tages-Aufenthaltsgenehmi- 
gungen für den Besuch der Hauptstadt der Deut
schen Demokratischen Republik (das demokratische 
Berlin).

5. Für ausländische Staatsangehörige gelten die bis
herigen Bestimmungen. Für Angehörige des Diplo
matischen Corps und der westlichen Besatzungs
kräfte bleibt es bei der bisher bestehenden Ord
nung.

6. Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, 
die nicht in Berlin arbeiten, werden gebeten, bis 
auf weiteres von Reisen nach Berlin Abstand zu 
nehmen.

Berlin, den 12. August 1961

M а г о n 
Minister des Innern


